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Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
 
 
 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Frank Scheermesser (AfD) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/16545  
vom 18. September 2018 
über Umfang des Schulsports 
___________________________________________________________________ 
 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
1.a) Wie viele wöchentliche Schulstunden umfasst der Schulsport an Berliner Grundschulen?   
 

Zu 1. a): 
 
An der Berliner Grundschule umfasst der Schulsport drei wöchentliche Unterrichts-
stunden.  
 
In der dritten Jahrgangsstufe wird Schwimmen mit einer Wochenstunde unterrichtet. 
Der allgemeine Sportunterricht wird in dieser Jahrgangsstufe dementsprechend mit 
zwei Stunden durchgeführt.  
 
 
1.b) Wie viele wöchtentliche Schulstunden umfasst der Schulsport an Berliner Sekundarschulen?  
 
1.c) Wie viele wöchentliche Schulstunden umfasst der Schulsport an Berliner Gymnasien?  
 
1.d) Wie viele wöchentliche Schulstunden umfasst der Schulsport an Berliner Gemeinschaftsschulen?  
 
(Bitte 1.a – 1.d auflisten nach der jeweiligen Klassenstufe und wie viele Stunden davon sind jeweils 
Schwimmunterricht?) 
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Zu 1. b) bis c): 
 
An den Berliner Sekundarschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen umfasst 
der Schulsport in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 drei wöchentliche Unterrichtsstun-
den. Wenn Altgriechisch oder Japanisch als dritte Fremdsprache unterrichtet wird, 
reduziert sich der Stundenumfang in den Jahrgangsstufen 9 und 10 um jeweils eine 
Stunde. 
 
In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 ist der Schwimmunterricht nicht obligatorisch. 
 
Ab der Jahrgangsstufe 11 wird Sport mit zwei Wochenstunden unterrichtet. In der 
Qualifikationsphase der Sekundarstufen II kann der Grundkurs ‚Schwimmen‘ angebo-
ten werden, der wie alle anderen Grundkurse im Sport zweistündig ist. 
 
 
2.a) Welche und wie viel Prozent der Grundschulen führen auf freiwilliger Basis mehr als die geforder-
ten Sportstunden durch?  

 
Zu 2. a): 
 
An den sportbetonten Grundschulen umfasst der Sportunterricht der sportbetonten 
Klassen vier Sportstunden in allen Jahrgangsstufen. Zusätzlich findet ab der Jahr-
gangsstufe 3 ein zusätzlicher zweistündiger Sportergänzungsunterricht statt. 
 
33 der 367 öffentlichen Grundschulen sind sportbetont, also 9,0 % (s. Anlage 1).  
 
 
2.b) Welche und wie viel Prozent der Sekundarschulen führen auf freiwilliger Basis mehr als die gefor-
derten Sportstunden durch?  
 
2.c) Welche und wie viel Prozent der Gymnasien führen auf freiwilliger Basis mehr als die geforderten 
Sportstunden durch?  
 
2.d) Welche und wie viel Prozent der Gemeinschaftsschulen führen auf freiwilliger Basis mehr als die 
geforderten Sportstunden durch?  
 

Zu 2. b) bis d): 
 
Die Sekundarschulen und die Gemeinschaftsschulen können in den Jahrgangsstufen 
7 bis 10 das Wahlpflichtfach Sport anbieten, das in der Regel mit drei Wochenstun-
den unterrichtet wird. Außerdem können aus dem Kontingent der Profilstunden (drei 
Stunden pro Jahrgangstufen) Unterrichtsfächer verstärkt werden, so auch das Fach 
Sport.  
 
Die Gymnasien können in den Jahrgangsstufen 9 und 10 das zweistündige Wahl-
pflichtfach Sport anbieten. Außerdem können aus dem Kontingent der Profilstunden 
(in den Jahrgangsstufen 7, 9 und 10 zwei Stunden pro Jahrgangsstufe, in der Jahr-
gangsstufen 8 drei Stunden) Unterrichtsfächer verstärkt werden, so auch das Fach 
Sport. 
 
Von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird statistisch nicht er-
fasst, welche Schulen das Wahlpflichtfach Sport bzw. welche Schulen mehr als einen 
dreistündigen Sportunterricht anbieten.  



3 
 

3.) An welchen Berliner Gymnasien ist das Fach Sport gekürzt und zugunsten welchen anderen An-
gebots?  

 
Zu 3.: 
 
Wie unter 1 b) bis c) erläutert, reduziert sich der Stundenumfang in den Jahrgangs-
stufen 9 und 10 um jeweils eine Sportstunde, an den Schulen und in den Klassen, in 
denen Altgriechisch oder Japanisch als dritte Fremdsprache unterrichtet wird. Dieser 
Unterricht wird an folgenden Schulen angeboten: 
 
Japanisch, 3. Fremdsprache 
Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Gymnasium 
Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 
Melanchthon-Gymnasium 
Ting-Schule (Integrierte Sekundarschule, Privatschule) 
 
Altgriechisch, 3. Fremdsprache 
Canisius-Kolleg 
Europäisches Gymnasium zum Grauen Kloster 
Goethe-Gymnasium 
Gymnasium Steglitz 
Heinrich-Schliemann-Gymnasium 
Heinz-Berggruen-Gymnasium 
Schadow-Gymnasium 
 
 
4.) An welchen Berliner Schulen musste seit 2015 für einzelne Klassen der Sportunterricht aufgrund 
mangelnder Kapazitäten ganz oder teilweise ausfallen? Über welchen Zeitraum vollzog sich der Aus-
fall des Sportunterrichtes? Wurde der Sportunterricht nachgeholt? Wenn ja, in welcher Form? Wenn 
nein, warum nicht?  

 
Zu 4.: 
 
Von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird der Unterrichtsaus-
fall in den Berliner Schulen bezogen auf die einzelnen Unterrichtsfächer nicht erfasst. 
 
 
5.a) Verfügen die Bezirke in hinreichendem Maße über Sportstätten und Lehrkräfte, um den Sportun-
terricht an den Grundschulen um eine Stunde zu erweitern? (Bitte nach Bezirke aufgeschlüsselt be-
antworten)  
 
5.b) Verfügen die Bezirke in hinreichendem Maße über Sportstätten und Lehrkräfte, um den Sportun-
terricht an allen Berliner Schulen um eine Stunde zu erweitern? (Bitte nach Bezirke aufgeschlüsselt 
beantworten)  

 
Zu 5.: 
 
Die Sportstätten und hier insbesondere die Sport- und Schwimmhallen sind insge-
samt in solch hohem Maße ausgelastet, dass bereits Engpässe bei dem derzeitigen 
Unterrichtsbedarf auftreten. Hier ist zu beachten, dass auch der Sportunterricht der 
privaten Schulen abzusichern ist, die oftmals die Sportstätten der öffentlichen Schu-
len nutzen. Somit ist ein Bedarf an weiteren Sportstätten schon beim derzeitigen 
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Stundenumfang für das Fach Sport zu verzeichnen. Das Umsetzen einer weiteren 
Sportstunde ist aus dieser Sicht aktuell nicht realisierbar.  
Auch die aktuelle Fachkräftesituation steht der Erhöhung um eine weitere Stunde 
eher entgegen. 
 
 
7.a) Wie bewertet der Senat die pädagogische Sinnhaftigkeit, den Sportunterricht an Berliner Schulen 
um eine Stunde zu erhöhen?  
7.b) Was spricht für die Ausweitung des Sportunterrichts an Berliner Schulen um eine Stunde?  
7.c) Was spricht gegen die Ausweitung des Sportunterrichts an Berliner Schulen um eine Stunde? 

 
Zu 7.: 
 
Für die Ausweitung des Sportunterrichts um eine Stunde spricht: 

 verbesserte sportmotorische Ausbildung, 

 erhöhte Förderung der Gesundheit und der körperlichen Entwicklung, 

 positiver Einfluss auf die soziale, psychische und kognitive Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. 

 
Gegen die Ausweitung des Sportunterrichts um eine Stunde spricht: 

 Fehlen der personellen Voraussetzungen (zu wenig ausgebildete Sportlehrkräf-
te), 

 Fehlen der materiellen Voraussetzungen (Sporthallen), 

 Erweitern der Stundentafel um eine Sportstunde bedeutet, dass in einem ande-
ren Fach eine Stunde eingespart, d. h. gestrichen werden muss. 

 
Aufgrund des in vielen Studien aufgezeigten Bewegungsmangels und den damit ver-
bundenen negativen Folgen für Schülerinnen und Schüler erscheint es sinnvoll, den 
Sportunterricht auszuweiten. Die Rahmenbedingungen lassen dies jedoch nicht zu. 
Daher wird es für dringend geboten gehalten, insbesondere in der Rhythmisierung 
des Ganztagsbetriebs, (sportliche) Bewegungszeiten einzubauen (z. B. Bewegter 
Unterricht, freie Bewegungszeiten, AG-Angebote, Schulsportwettkämpfe), um den 
entsprechenden Ausgleich zu schaffen.  
 
 
 
Berlin, den 11. Oktober 2018 
 
In Vertretung  
Mark Rackles 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 



Anlage 1:  Sportbetonte Grundschulen

BSN Schulname Bezirk
01G07 GuthsMuths-GS Mitte
01G15 Anne-Frank-GS Mitte
01G18 Carl-Bolle-GS Mitte
01G37 Heinrich-Seidel-GS Mitte
02G01 Spartacus-GS Friedrichshain-Kreuzberg
03G06 Bötzow-GS Pankow
03G08 GS am Planetarium Pankow
03G20 GS im Moselviertel Pankow
03G29 GS am Sandhaus Pankow
03G44 Georg-Zacharias-GS Pankow
04G06 Wald-GS Charlottenburg-Wilmersdorf
04G09 Erw. -von Witzl.-GS Charlottenburg-Wilmersdorf
04G23 Alt-Schmargendorf-GS Charlottenburg-Wilmersdorf
05G18 GS im Beerwinkel Spandau
05G23 GS am Brandwerder Spandau
05G29 Mary-Poppins-Grundschule Spandau
06G02 Süd-GS Steglitz-Zehlendorf
06G14 Sachsenwald-GS Steglitz-Zehlendorf
06G24 GS unter den Kastanien Steglitz-Zehlendorf
07G12 Scharmützelsee-Gs Tempelhof-Schöneberg
07G26 GS im Taunusviertel Tempelhof-Schöneberg
08G15 Hermann-Sander-Sch. Neukölln
08G31 Janusz-Korczak-Sch. Neukölln
09G15 Schule am Mohnweg Treptow-Köpenick
09G25 Müggelschlösschen-Sch. Treptow-Köpenick
10G01 Paavo-Nurmi-GS Marzahn-Hellersdorf
10G07 Karl-Friedrich-Friesen-GS Marzahn-Hellersdorf
10G19 Bücherwurm-Schule Marzahn-Hellersdorf
11G07 Hermann-Gmeiner-GS Lichtenberg
11G21 Schule am Faulen See Lichtenberg
12G21 GS am Fließtal Reinickendorf
12G24 Renée-Sintenis-GS Reinickendorf

BSN=Berliner Schulnummer


